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Liebe Ortenbergerinnen und Ortenberger, 

wenn Sie dieses Amtsblatt in den Händen halten, blicken wir auf ein wirklich sonderbares, ja verrücktes Jahr 
zurück. Was dies für jede und jeden von uns bedeutet hat wissen Sie, ich will an dieser Stelle daher nicht 
weiter darauf eingehen. 

Was aber über die gesundheitlichen Aspekte hinaus bedenklich auf das ablaufende Jahr blicken lässt, sind 
die gesellschaftlichen Zerwürfnisse, die als Randerscheinungen dieser (Natur)Katastrophe oft tiefe Gräben 
aufgerissen haben. Gräben, die sich durch Arbeitskollegen, Vereine, Freundeskreise, ja sogar durch Familien 
ziehen. So nimmt man dies zumindest wahr. Bisweilen erscheint es sogar fast so, als ob sich der gesellschaft-
liche Grundkonsens, der unsere Gesellschaft seit dem Wiederaufbau nach dem Krieg getragen hat, in Auflö-
sung befände: Das über alle politischen und weltanschaulichen Bekenntnisse hinweg bestehende Einver-
nehmen über unsere gemeinsamen Grundwerte wie etwa Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Solidarität, Plura-
lismus und Toleranz. Diese lag wie eine schützende Decke über allen unseren gesellschaftlichen Alltagspro-
blemen. Aber diese Decke hat Löcher bekommen und offenbart das darunter liegende scharfkantige, spitze  
und harte Terrain mit denen Verrohung, Spaltung, Destabilisierung, Hass und Hetze einhergehen. 
Auch das Gefühl von - mangels identitätsstiftender Gemeinschaftserlebnisse - schwächer werdender Verbun-
denheit mit der Heimatgemeinde, dem eigenen Verein, der Glaubensgemeinschaft oder anderen Gruppen, bei 
denen man sich „daheim“ fühlt, kann einen ins Grübeln bringen. Ebenso das gefühlte langsame Versiegen von 
Leichtigkeit und Begeisterung. Denn Vieles wurde in den letzten Monaten ausgebremst und oft liegen die 
Nerven blank. 

Aber wir haben das Jahr gemeistert. Jeder in seinem Bereich – vom Schüler bis zur Pflegekraft. Und nun 
stehen wir an der Schwelle zu einem neuen Jahr und wir können nun mit der – vielfach neuen – Erfahrung der 
Endlichkeit und Knappheit vieler wirklich wichtigen Dinge im Leben, den Neustart wagen. Die Prognosen für 
2021 lassen hoffen – viele Richtungszeiger deuten wieder nach oben! Freuen wir uns auf das neue Jahr – und 
gehen wir es gemeinsam mit Mut und Tatkraft – und mit neuem Schwung und vor allem mit Optimismus an! 
 

Ich wünsche uns allen einen guten Start! 
Prosit 2021!  

Markus Vollmer 
Bürgermeister 

65. Jahrgang Mittwoch, 30. Dezember 2020
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Danke – Merci - Vergelt’s Gott! 
Auch in diesem Jahr gab es viele Menschen in unserer Gemeinde, die sich selbstlos und ehrenamtlich für die 
Mitmenschen und unser Gemeinwesen eingesetzt haben. 

An der Schwelle zum Jahreswechsel will ich daher allen den Dank der Gemeindeverwaltung aussprechen: 
Den Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, den Angehörigen der Feuerwehr, den Rentnertrupps und 
den Wegli-Putzern, den Blumenpaten und denjenigen, die sich für bestimmte Bereiche verantwortlich fühlen 
und diese pflegen und unterstützen. 

Außergewöhnliche Herausforderungen – organisatorisch und emotional - haben in diesem Jahr diejenigen 
unter uns geleistet, die in der Betreuung und Pflege von Mitmenschen tätig sind. Dies sind etwa die Erziehe-
rinnen in unserem Kindergarten, das Betreuungspersonal an unserer Schule – hier besonders auch unsere 
Schulleiterin – oder die Mitarbeitenden und Funktionäre bei SoNO. Eingeschlossen an dieser Stelle sind auch 
die Elternvertreter von Schule und Kindergarten. 

Auch alle Vereinsfunktionäre und die Verantwortlichen der Kirchengemeinden sahen sich in diesem Jahr beson-
deren Problemen ausgesetzt. Diese wurden alle – den Umständen entsprechend – sehr gut gelöst. 

Danke auch an die Engagierten bei der im Frühjahr eilig aufgestellten Corona-SeniorenHilfe. Ebenso den 
Mitwirkenden im Beteiligungsprozess „Neue Mitte Ortenberg“, allen Stiftern und Spendern – und allen die in 
irgend einer Weise im Stillen und Verborgenen – auch in diesen schwierigen Zeiten – ihren Teil zu einem gelin-
genden Gemeinwesen beigetragen haben! 

Markus Vollmer, Bürgermeister

31.12.43  Benz Renate geb. Hamers,
  Siedlerstr. 15 77. Geb. 

02.01.49  Ploch Genoveva 
  geb. Binkiewicz, 
  Neuer Weg 3  72. Geb. 

07.01.39  Lindenblatt, Barbara, geb. Ide,
  Im Muhrfeld 3 82. Geb. 

07.01.51 Gernoth Christa geb. Plottnik,
  Zehntfreistr. 14 70. Geb. 

 

Nach § 50 des Bundesmeldegesetzes (seit 01.11.2015 in 
Kraft) ist die Veröffentlichung von Alters- und Ehejubiläen 
grundsätzlich nur bei „runden“ und „halbrunden“ Jubiläen 
zulässig und nur, wenn die betroffene Person der Veröffent-
lichung nicht widersprochen hat. 
Alle hier genannten Personen haben einer Veröffentlichung 
ausdrücklich zugestimmt. 

Dorfhelferinnenstation Ortenberg

DER NOTFALL IST LÖSBAR
...  Sie sind als Hausfrau oder Hausmann verantwortlich für 

Kinder und Haushalt und sind krank? 
... Sie müssen wegen Risikoschwangerschaft liegen? 
...  Sie sollen ins Krankenhaus, wissen aber nicht wohin mit 

den Kindern? 
...  Sie kommen gerade aus der Klinik, fühlen sind aber noch 

schwach? 
...  Ihr Partner schafft es nicht Ihre Aufgaben in Haus und Hof 

zu übernehmen, während Sie krank sind? 
...  Sie würden gerne zur Kur gehen, aber Ihre Kinder sind 

noch unter 12 Jahre? 

Dann sollten Sie jetzt mit Ihrem Arzt sprechen. Sie brauchen 
eine Hilfe für Ihre Familie und Sie können sie auch bekommen. 
Ihr Arzt stellt eine Krankmeldung aus, die Sie anschließend 
der Krankenkasse vorlegen. Gibt die Krankenversicherung 
grünes Licht und übernimmt die Kosten, wenden Sie sich an 
die Einsatzleitung Barbara Armbruster Zell a. H. 
07835/631284. 
 

BLHV

Vorläufig finden keine Sprechstunden statt. 
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2020 – ein ausgefallenes Jahr 

Die Corona-Pandemie prägte das Jahr 2020 und vermutlich 
auch für die nächsten Monate werden die notwendigen 
Einschränkungen den Alltag prägen. Öffentliche Veranstal-
tungen können nicht stattfinden – davon betroffen waren 
auch die alljährlich Ende November/Anfang Dezember statt-
findende Einwohnerversammlung und der Neujahrsemp-
fang im Januar. 
Aber dennoch hat sich in diesem „ausgefallenen Jahr“ 
einiges ereignet. 
Aus diesem Grund wollen wir in einer Mini-Serie einen Rück-
blick auf einige wichtige Ereignisse im Jahr 2020 geben. 
Darüber hinaus wird selbstverständlich Anfang Januar auch 
der Jahresrückblick „Akzente 2020“ zur Verfügung stehen. 
  
Ortskernerneuerung  
Ortenberg erhält ein neues Antlitz! Die bis 2017 unter einer 
schier endlosen Blechlawine leidende und in die Jahre 
gekommene Ortsdurchfahrt als die „Hauptschlagader“ von 
Ortenberg misst von Ortsschild bis Ortsschild etwa 2.500 m. 
Sie wird derzeit saniert. Die Fahrbahn auf dem südlichen Ast 
(L 99) erfuhr bereits 2019 eine Komplettsanierung im 
Vollausbau. Zuvor, bereits seit 2018 wurde auch der nörd-
liche Teil der Ortsdurchfahrt einschließlich der Gehwege 
erneuert. 
Der Kernbereich – zwischen Kirche und Krone – wurde nun 
in diesem Jahr angepackt. Dieser Bereich ist die Visiten-
karte der ganzen Gemeinde, hier befinden sich die 
Geschäfte, Gastronomiebetriebe, die öffentlichen und sozi-
alen Einrichtungen, hier findet ein Großteil des gesellschaft-
lichen Lebens statt. 
Hier wurden die Freianlagen bei der Kirche und beim Krie-
gerdenkmal, der Knotenpunkt beim Ochsen sowie Fahrbahn 
mit Gehwege bis zur 2018 gebauten neuen Zufahrt zum 
Dorfplatz neu gestaltet. Dabei wurden punktuelle Kanal- 
und Wasserleitungssanierungen und die Verlegung der 
Stromversorgung unter die Erde ebenso mit erledigt, wie die 
Leerrohrverlegung für eine spätere Glasfaserversorgung, ein 
neues Straßenbeleuchtungskonzept und etliche neue 
Baumpflanzungen. 
Innerhalb von 2 Jahren wurden damit 90% der Ortsdurch-
fahrt erneuert. Nun fehlen noch ca. 250 m. Planmäßig konnte 
der zweite Bauabschnitt der Straßenbaumaßnahmen abge-
schlossen werden. Bis zum Mai 2021 machen wir nun „Platz“ 
für die Tiefbauarbeiten eines Wohn- und Geschäftshauses 
an zentraler Stelle. Damit schaffen wir auch eine „Verschnauf-
pause“ für den Durchgangsverkehr, bevor die Straßenbau-
arbeiten dann zwischen Krone-Kreisel und Dorfplatz fortge-
setzt werden. 2022/23 wird dann die Ortskernerneuerung 
mit der Neugestaltung des Areals um den „Dorfplatz“ abge-
schlossen werden. 
  
Neue Mitte Ortenberg 
Der letzte Bauabschnitt im Zuge der Ortskernerneuerung 
wird in den Jahren 2022/2023 die Neugestaltung des 
gesamten Areals um den Dorfplatz und das Seniorenzen-
trum Sternenmatt bilden. 
WAS hier gebaut und eingerichtet werden wird, soll der 
Bevölkerung nicht „übergestülpt“ werden. Denn dieser 
Bereich ist die „gute Stube“ der Gemeinde und hier soll sich 
ein Großteil des gesellschaftlichen Lebens abspielen. Für die 
Meinungsfindung geht man daher neue, bisher unbekannte 
Wege: In einem breit angelegten Beteiligungsprozess wurden 
in diesem Jahr alle Interessensträger, Vereine und Privatper-
sonen eingebunden: Es gab etwa eine Online-Plattform, eine 
Bürgerwerkstatt, eine Jugendwerkstatt und Vereins-Sprech-
stunden. Dieses Verfahren wird finanziell weitgehend aus 
speziellen Zuschüssen des Landes finanziert. 

Notrufe
Polizei 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst / Notarzt 112
Ärztlicher Notfalldienst 116 117
Zahnärztlicher Notruf 0180 - 32 22 55 51 1
Giftnotruf (Uni-Klinik FR) 0761 - 27 04 - 361

Notfallnummern 
Wasserversorgung
Kommissarischer Wassermeister 
Klaus Riehle 0151 - 20027313

Abwasserbeseitigung
Abwasserzweckverband  0781 - 24414

Krankenhaus
Ortenau Klinikum Offenburg-Kehl 0781 - 47 2 - 0

Apotheken-Bereitschaftsdienst
30.12.2020 Schwarzwald, Hauptstr. 19, Offenburg, Tel. 0781-24864 
31.12.2020 Staufenberg, Kirchplatz 2, Durbach, Tel. 0781-93390 
01.01.2021 Stadt, Hauptstr. 21, Gengenbach, Tel. 07803-3309 
02.01.2021 Ebertplatz, Ebertplatz 12, Offenburg, Tel. 0781-9197436 
03.01.2021 Hilda, Hildastr. 69, Offenburg, Tel. 0781-38838 
04.01.2021 Haaß, Heimburgstr. 1, Offenburg, Tel. 0781-66712 
05.01.2021 Weingarten, Moltkestr. 50, Offenburg, Tel. 0781-37717 
06.01.2021 Hirsch, Fischmarkt 3, Offenburg, Tel. 0781-25891 
07.01.2021 Einhorn, Hauptstr. 88, Offenburg, Tel. 0781-77337 

Gemeindeverwaltung Ortenberg
Zentrale                                                                       0781-9335-0
Bürgerbüro, Amtsblatt 0781-9335-11
Bürgerbüro, Renten 0781-9335-12
Steueramt 0781-9335-13
Gemeindekasse 0781-9335-14, 0781-9335-18
Rechnungsamt, Grundbucheinsichtsstelle 0781-9335-15
Hauptamt, Bauamt,Ordnungsamt 0781-9335-23
Standesamt, Hallenvermietung, Friedhofsverwaltung 0781-9335-24
Sekretariat 0781-9335-25
Telefax 0781-9335-40
E-Mail gemeindeverwaltung@ortenberg.de
Internet www.ortenberg.de
Förster: Peter Zink 0170-9002117
Stellvertr. Förster 0162-2535727
Jagdpächter, Florian Schüle 0170-4194605
Polizeiposten Gengenbach 07803/96620

Allgemeine Öffnungszeiten
Montag – Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
Mittwoch  08:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 19:00 Uhr

Schule
Von-Berckholtz-Schule  0781 - 33 06 7 
Hausmeister  0160 - 97784294

Kindertagesstätte
Kindertagesstätte St. Elisabeth 0781 -  31 37 6

Kirche
Katholisches Pfarramt St. Bartholomäus     0781 - 32 17 3
Ev. Pfarramt Auferstehungsgemeinde      0781 - 31 10 9

Soziales
Dorfhelferinnenstation Einsatzleitung: 
Barbara Armbruster 07835 - 63 12 84
SoNO    siehe Vereinsmitteilungen

Abfallabfuhr 
Hotline für Abfallgebühren und 
Behälterbestellungen  0781/805-6000
Infotelefon 0781 - 80 59 60 0
Donnerstag, 31.12.2020  graue Tonne 
Dienstag, 05.01.2021   grüne Tonne 
Freitag, 08.01.2021    gelber Sack 
(s. auch Abfallkalender) 
Kork- und Batteriesammelstelle  Rathaus
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Sobald es pandemiebedingt möglich ist, werden zur Vertie-
fung und Konkretisierung der mehr als 300 Ideen und 
Vorschläge Arbeitsgruppen gebildet. Bis zur Sommerpause 
2021 soll dann ein Konzept als Beschlussvorschlag für den 
Gemeinderat vorliegen. Anschließend ist dann an einen 
landschaftsarchitektonischen Wettbewerb gedacht, um das 
„WAS“ in ein „WIE“ zu übertragen. 
Das alles zusammen genommen ist ein Jahrhundertprojekt, 
aber die bisherigen Ergebnisse zeigen deutlich: Die Lebens-
qualität aller Ortenbergerinnen und Ortenberger wird 
dadurch deutlich steigen - und alle Gäste sind uns herzlich 
willkommen um ebenfalls daran teilhaben zu können. 
 
 

Weihnachtsgruß aus Stotzheim 

Kurz vor Weihnachten erreichten uns Grüße aus Stotzheim:

Liebe Freunde aus Ortenberg,
die Feier zum 55. Jubiläum unserer Partnerschaft mit Orten-
berg ist seit Januar durch unseren Kirchenrat für den 6. 
Dezember 2020 geplant gewesen. Der Gemeinderat wollte 
die Pfarrei bei diesem großen Fest der Partnerschaft 
tatkräftig unterstützen.
Aber seit dem 17. März befindet sich Frankreich wegen 
Corona im Ausnahmezustand - mit Ausgangsbeschrän-
kungen, Lockdown und Maskenpflicht. Wegen des 
Versammlungsverbotes konnte die geplante Feier leider 
nicht stattfinden.
Im Namen des Gemeinderates und der gesamten Bevölke-
rung von Stotzheim will ich meinen Dank an all die Personen 
aussprechen, die die Partnerschaft im Alltag leben und ihre 
wahren Werte des Austauschs und des Teilens bewahren. 
Ich wünsche allen Ortenbergern ein frohes Fest voller Hoff-
nung um einen Sieg gegen das Virus, Gesundheit und 
Vorfreude. Wir freuen uns auf Begegnungen mit unseren 
Freunden aus Ortenberg und wünschen einen guten Start in 
das neue Jahr 2021. 

Jean-Marie Koenig
Maire des Stotzheim

Amtsblatt 2021 

  
Das erste Amtsblatt 2021 erscheint in KW 1 am 8. Januar. 
Redaktionsschluss ist Dienstag, 05.01.2021, 10:30 Uhr 
  

 

Gemeinde Ortenberg 
Ortenaukreis 

 Satzung über die 
3. Änderung der Hauptsatzung vom 16.02.1998 

vom 14. Dezember 2020 
  
Der Gemeinderat der Gemeinde Ortenberg hat auf Grund 
von § 4 Gemeindeordnung Baden-Württemberg folgende 
Satzung über die „3. Änderung der Hauptsatzung vom 
16.02.1998“ beschlossen: 
 

§ 1 
Dem Abschnitt II „Gemeinderat“ wird folgender  

Paragraph angefügt: 
 

§ 3 a 
  Durchführung von Sitzungen ohne persönliche Anwe-

senheit der Mitglieder im Sitzungsraum 
  
Der Bürgermeister kann Sitzungen des Gemeinderats ohne 
persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum in 
Form von Videokonferenzen einberufen. Die Vorausset-
zungen für die Einberufung und die Durchführung dieser 
Sitzungen richtet sich nach den Bestimmungen des § 37a 
Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung. 
  
Für Sitzungen der beratenden / beschließenden Ausschüsse 
des Gemeinderats 
gelten diese Regelungen entsprechend. 

  
§ 2 

Inkrafttreten 
  

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 
  
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim 
Zustandekommen der Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, 
der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind oder der Bürgermeister dem 
Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat oder vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsauf-
sichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder ein Dritter 
die Verfahrensverletzung geltend gemacht hat. 
  
Ortenberg, den 18. Dezember 2020 
  

Markus Vollmer, Bürgermeister 
 

Ihr Ansprechpartner für private Anzeigen:  Für gewerbliche Anzeigen und Beilagen:
ANB-Reiff Verlag, Marlener Straße 9, 77656 Offenburg Frau Silke Wickert
Telefon: 07 81 / 5 04-14 55, Telefax: 07 81 / 5 04-14 69 Telefon: 07 81 / 5 04-14 52
E-Mail: anb.anzeigen@reiff.de/www.anb-reiff.de Telefax: 07 81 / 5 04-14 69
Anzeigenschluss: Dienstag, 16.00 Uhr  E-Mail: silke.wickert@reiff.de

Zustellprobleme: Tel. 0781/504-5566, anb.zustellung@reiff.de

Aboservice: Tel. 0781/504-5566, anb.leserservice@reiff.de
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Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 

Die Gemeinde Ortenberg hat im Mai 2017 den ersten 
Abschnitt für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf 
LED umgesetzt. Dabei wurden 51 Leuchten auf die neue 
LED-Technik umgestellt. Dies bringt der Gemeinde eine 
jährliche Einsparung von 82 % und 180 Tonnen CO2-Einspa-
rung über die Lebensdauer der Leuchten.  
Ein zweiter Abschnitt für die Umstellung der Straßenbe-
leuchtung auf LED erfolgte im März 2018. Im Bereich Käfers-
berg wurden weitere 51 Straßenlampen gegen energiespa-
rende LED-Leuchten ausgetauscht. 
Im Oktober 2020 wurden weitere 41 Leuchten durch das 
E-Werk Mittelbaden auf LED umgerüstet. Die Gesamtkosten 
der letzten Umstellung belaufen sich auf 25.555 €. 
Alle drei Maßnahmen wurden vom Projektträger Jülich im 
Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, 
Bau und Reaktionssicherheit (BMUB) mit Mitteln der Natio-
nalen Klimaschutzinitiative mit 25 % bzw. aktuell 20 % der 
zuwendungsfähigen Kosten gefördert. Für die letzte Umstel-
lung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten wurde eine 
Zuwendung von 5.170 € (Förderkennzeichen: 03K12796) 
bewilligt. 
Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert 
das Bundesumweltministerium seit 2008 zahlreiche Projekte, 
die einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen 
leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites 
Spektrum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwick-
lung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestel-
lungen und investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist 
Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative 
trägt zu einer Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. 
Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher 
ebenso wie Unternehmen, Kommunen oder Bildungsein-
richtungen.
Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf neueste LED-
Technik ist eine Investition in die Zukunft. Sie ist nicht nur 
ökologisch, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll, da sich die 
Kosten in nur wenigen Jahren amortisieren. 

Keine Christbaum-Abholung! 

  
In diesem Jahr findet pandemiebedingt KEINE organi-
sierte Sammlung von alten Christbäumen statt. 
Bitte bringen Sie Ihre Bäume auf die Deponien des 
Ortenaukreises, z.B. in Rammersweier oder Schutter-
wald. 

 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 
nach wie vor bietet die Seniorenhilfe mit jungen Mitbürgern, 
die ehrenamtlich Hilfsdienste leisten, an. Wenn Sie eine 
Einkaufs-Hilfe o.ä. brauchen - dann melden Sie sich bei der 
Gemeindeverwaltung Ortenberg oder bei Julia Klumpp. 
Finanziert wird dieser Service von der Gertrud-von-Orten-
berg-Bürgerstiftung. 
Die Gemeindeverwaltung vermittelt unkompliziert und 
schnellstmöglich eine Hilfsperson, wenn Sie Hilfe brauchen 
und kümmert sich um eine entsprechende Unterstützung!

Melden Sie sich bei julia.klumpp@ortenberg.de oder rufen 
Sie an unter 
Tel. 0781/ 970595-34.  
  

Schnee von Morgen – Informationen zu 
Winterdienst und Räumpflicht   

Romantische Winterlandschaft für die Einen – Ärgernis für 
die Anderen: Welche Straßen muss die Gemeinde räumen? 
Wer ist für die Gehwege verantwortlich? Wann muss der 
Gehweg frei sein? Viele Fragen sind mit dem Winterdienst 
verbunden – hier einige Antworten: 
1. Allgemeines 
Einer Gemeinde obliegt nach dem Straßengesetz Baden 
Württemberg die Streu- und Räumpflicht innerhalb geschlos-
sener Ortslagen. Der gesetzliche Umfang ist in § 41 Abs. 1 
StrG festgelegt. So sind Straßen innerhalb geschlossener 
Ortslagen im Rahmen des Zumutbaren zu räumen, zu 
bestreuen, soweit dies aus polizeilichen Gründen geboten 
ist.
 
Eine Räum- und Streupflicht besteht danach für Gehwege 
und – sofern keine Gehwege vorhanden sind – für 
Gehbahnen, nicht aber ohne weiteres für die Fahrbahnen. 
  
Bitte verhalten Sie sich als Verkehrsteilnehmer daher 
„winterfest“, d. h. den Witterungsverhältnissen angepasst, 
vorsichtig und aufmerksam. 
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Haben Sie bitte auch Verständnis dafür, dass im Winter die 
Straßen und Wege unserer Gemeinde nicht immer so 
komfortabel zu nutzen sind wie bei „normalen“ Witterungs-
verhältnissen. 
  
Beeinträchtigungen sind naturbedingt unvermeidbar. 
  
2. Winterdienst für Fahrbahnen 
  
Für die Fahrbahnen besteht die Räum- und Streupflicht nur 
an gefährlichen und gleichzeitig verkehrswichtigen Stel-
lenund nur für den allgemeinen Tagesverkehr. 
  
Eine gefährliche Stelle liegt dann vor, wenn aufgrund der 
Anlage oder Beschaffenheit der Straße auch für den sorgfäl-
tigen Kraftfahrer nicht ohne weiteres eine Gefahr erkennbar 
ist. Verkehrswichtig heißt, dass die Straße eine wichtige 
Verbindungsfunktion hat (klassifizierte Straßen, Hauptver-
kehrsstraßen) oder dort ein besonderer Verkehr stattfindet 
(z.B. wichtige Buslinien). 
  
Für alle Fahrbahnen auf Nebenstraßen und Wohnstraßen 
besteht - auch unabhängig von der Längsneigung (Stei-
gung/Gefälle) - grundsätzlich keine Räum- und Streu-
pflicht! 
  
Auch auf Fahrbahnen, für die eine Räumpflicht besteht, 
müssen nur jene Gefahren beseitigt werden, die für Verkehrs-
teilnehmer auch dann bestehen wenn diese die erforder-
liche, den Witterungsverhältnissen angepasste Sorgfalt 
aufwenden. Straßenverhältnissen wie außerhalb von Winter-
wettersituationen („schwarze Straßen“) müssen nicht 
geschaffen werden. 
  
Dennoch wird die Gemeinde bemüht sein, den Winter-
dienst auch über dieses Mindestmaß hinaus durchzu-
führen, z. B. auf den Sammelstraßen in den Wohngebieten, 
an den Steigungs- und Gefällstrecken, auf den von Schü-
lern und Kindergartenkindern benutzten Straßen und 
Radwegen oder auch erweitert bei extremen Wettersitua-
tionen und nachrangig auf anderen Straßen. 
  
Natürlich räumt das Räumfahrzeug auch Straßen mit, die 
„zufälligerweise“ auf dem Weg zu den zu räumenden Gefäll-
strecken oder Schulwegen im Wohngebiet liegen, auch 
wenn für diese keine Verpflichtung besteht.   
Bitte beachten Sie beim Parken Ihrer Fahrzeuge auf den 
Straßen aber, dass auf der Fahrbahnen ausreichend Platz 
für die Räumfahrzeuge verbleibt! 
  
Die Räum- und Streupflichten bestehen regelmäßig zur 
Gewährleistung eines sicheren Hauptberufsverkehrs und an 
Feiertagen für die Zeit des normalen Tagverkehrs und bei 
extremen Wetterverhältnissen (z. B. starkem Schneefall, 
Eisregen) auch nur ab dem Zeitpunkt ab dem sich das 
Wetter wieder „beruhigt“ hat. 
  
Da zur Reduzierung des Personalaufwandes das Räumfahr-
zeug der Gemeinde ohne Beifahrer eingesetzt wird, ist dies 
für den jeweiligen Fahrzeuglenker mit höheren Risiken 
verbunden. Bitte haben Sie daher Verständnis, wenn – wie 
dies ganz überwiegend in anderen Gemeinden auch der Fall 

ist - Straßen, die ein Wenden oder Rückwärtsfahren des 
Räumfahrzeugs erfordern, grundsätzlich nicht mehr oder 
nur nachrangig zu einem späteren Zeitpunkt geräumt 
werden können. 
Diese Vorgehensweise entspricht nicht nur den gesetzlichen 
Anforderungen und der aktuellen Rechtsprechung, sondern 
wird auch ausdrücklich von den verschiedensten Interes-
sensgruppen, Verbänden/Vereinen und Institutionen 
empfohlen. Exemplarisch seien hier das Umweltbundesamt, 
das Öko-Institut und der ADAC genannt. Sie entspricht auch 
der Praxis in vielen Gemeinden, gerade auch in schneerei-
cheren Regionen. 
3. Winterdienst für den Fußgängerverkehr 
Mit der sog. Streupflichtsatzung vom 20. November 1989 
wurde die Verpflichtung Gehwege zur reinigen, bei Schnee-
anhäufungen zu räumen sowie bei Schnee- und Eisglätte zu 
bestreuen auf die jeweiligen Anlieger übertragen. Falls 
Gehwege auf keiner Straßenseite vorhanden sind betrifft 
dies Flächen auf der Fahrbahn in einer Breite von 1,50 m. 
Dies gilt auch für Treppen in Gehwegen. Bitte beachten Sie, 
dass der weggeräumte Schnee nicht auf die Fahrbahn 
geworfen oder dort abgelagert werden darf!  
  
Anlieger im Sinne dieser Satzung sind die Eigentümer und 
Besitzer (z.B. Mieter und Pächter) von Grundstücken, die an 
der Straße liegen oder eine Zufahrt oder einen Zugang 
haben. 
  
Nicht notwendig ist das Reinigen oder Streuen auf Gehwegen 
und Treppen ohne notwendige Erschließungsfunktion, die z. 
B. nur eine Abkürzung bieten oder nur eine „Freizeitfunk-
tion“ haben. 
  
Diese Gehwege müssen werktags ab 7:00 Uhr, sonn- und 
feiertags ab 9:00 Uhr geräumt und gestreut sein. Wenn nach 
diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder Schnee- bzw. Eisglätte 
auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt zu 
räumen und streuen. Diese Verpflichtung besteht tagsüber 
bis 20:00 Uhr. 
  
Diese Verpflichtung besteht für die Gemeinde selbst wenn 
Sie Anlieger und somit gemäß der Satzung verkehrssiche-
rungspflichtig ist! Außerdem sind Fußgängerüberwege über 
die Fahrbahnen von der Gemeinde zu reinigen und zu 
bestreuen. 
  
Die Benutzung von Fußgängerwegen außerhalb der 
geschlossenen Ortslage erfolgt auf eigenes Risiko, denn 
hierfür besteht grundsätzlich keine Pflicht für Räum- und 
Streumaßnahmen.  
  
  
4. Eiszapfen  
Neben dem Schnee auf Gehwegen können auch Eiszapfen 
an Dächern problematisch werden. Als Eigentümer sind Sie 
verpflichtet Eiszapfen regelmäßig zu entfernen. Wird ein 
Auto durch einen abfallenden Eiszapfen getroffen, müssen 
Sie Schadensersatz zahlen. Werden Menschen verletzt, 
kann Schmerzensgeld gefordert werden. 
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Veranstaltungskalender 2021 – Änderungen vorbehalten -

Januar
03.01.2021 Neujahrsbrezelschießen (fällt aus) Ortenberger Schützengesellschaft
08.01.2021 Winterwanderung (fällt aus) Frauengemeinschaft St. Elisabeth
09.01.2021 Feuerwehrball (fällt aus) Freiwillige Feuerwehr
09.01.2021 Jahreshauptversammlung Angelsportverein
10.01.2021 Neujahrsempfang (fällt aus) Gemeindeverwaltung
30.01.2021 Winterwanderung und Waldspeck Ortenberger Schützengesellschaft

Februar
06.02.2021 Fasenteröffnung (digital) Dingeli-Spättle-Zunft
08.02.2021 Närrische Schulstunde Fasentgem. Freies Montenegro & Dingeli-Spättle-Zunft
10.02.2021 Besuch im Kindergarten St. Elisabeth Fasentgem. Freies Montenegro & Dingeli-Spättle-Zunft
11.02.2021 Wecken des Dorfes, Narrenbaum stellen Fasentgem. Freies Montenegro & Dingeli-Spättle-Zunft
11.02.2021 Närrischer Besuch der Ortenberger Wirtschaften Fasentgem. Freies Montenegro
15.02.2021 Dingeli-Essen Dingeli-Spättle-Zunft
16.02.2021 Fasentbeerdigung vor dem Vogtskeller Fasentgem. Freies Montenegro & Dingeli-Spättle-Zunft
21.02.2021 Küchlesonntag vor dem Vogtskeller Fasentgem. Freies Montenegro
21.02.2021 Generalversammlung Musikverein
23.02.2021 Dorfgeläut Gertrud-von-Ortenberg-Bürgerstiftung
23.02.2021 Stifterversammlung Gertrud-von-Ortenberg-Bürgerstiftung
25.02.2021 Schadstoffsammlung Landratsamt Ortenaukreis
26.-28.02.2021 Probenwochenende Musikverein
27.02.2021 Altpapiersammlung Freiwillige Feuerwehr

März
04.03.2021 Generalversammlung Förderverein Sportverein
05.03.2021 Generalversammlung Ortenberger Schützengesellschaft
12.03.2021 Mitgliederversammlung Turnverein
14.03.2021 Flohmarkt „Rund ums Kind“ Flohmarktteam Kindergarten
17.03.2021 Mitgliederversammlung Soziales Netzwerk Ortenberg
28.03.2021 Frühjahrskonzert Musikverein

April
02.04.2021 Karfreitag-Fischessen Angelsportverein
10./11.04.2021 Weißer Sonntag Kath. Pfarrgemeinde St. Bartholomäus
12.04.2021 Mitgliederversammlung Frauengemeinschaft St. Elisabeth
23.04.2021 Mitgliederversammlung Fasentgem. Freies Montenegro
24.04.2021 Maibaumstellen Handwerk und Gewerbe

Mai
01.05.2021 Wandertreff auf Schloss Ortenberg Freiwillige Feuerwehr
09.05.2021 Konfirmation Evangelische Auferstehungsgemeinde
12.05.2021 Mitarbeiterdankfest Soziales Netzwerk Ortenberg
13.05.2021 Vatertags-Stopp-Hock Gesangverein
15.05.2021 Frauenfrühstück Frauentreff
17.05.2021 Maiandacht Frauengemeinschaft St. Elisabeth
22.-29.05.2021 Zeltlager Ministranten/ KjG Kath. Pfarrgemeinde St. Bartholomäus

Juni
03.06.2021 Fronleichnam Kath. Pfarrgemeinde St. Bartholomäus
11.-13.06.2021 Hoffest Weingut Kiefer
12.06.2021 Altpapiersammlung Förderverein Turnverein
12.06.2021 Einweihung „Neuer Lindenbrunnen“ Fasentgem. Freies Montenegro
18.06.2021 Bowleabend Frauengemeinschaft St. Elisabeth
25.06.2021 Mitgliederversammlung (Ausweichtermin) Turnverein
25./26.06.2021 Gutsfest Weingut Schloss Ortenberg
29.06.2021 Jahresmitgliederversammlung Frauentreff

Juli
03.-04.07.2021 Schlossfest Musikverein
11.07.2021 Krone-Kreisel-Fest Gasthaus Krone
16.07.2021 Pop-up im Weinberg Weingut Schloss Ortenberg / Weingut Sieferle
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18.07.2021 Konfirmation (Ausweichtermin) Evangelische Auferstehungsgemeinde
25.07.2020 Zwetschgen-Informationstag Kiefer Obstwelt
31.07.2021 Sommerferienprogramm Ortenberger Schützengesellschaft
31.07.-06.08.2021 Zeltlager Turnverein
Juli 2021 Volksliedersingen Gesangverein

August
14.-21.08.2021 Zeltlager Musikverein
18.08.-01.09.2021 Familienfreizeit in Slowenien Kath. Pfarrgemeinde St. Bartholomäus
August 2021 Generalversammlung mit Neuwahlen Gesangverein

September
03.-10.09.2021 Firmcamp in Slowenien Kath. Pfarrgemeinde St. Bartholomäus
04.09.2021 Altpapiersammlung Ortenberger Schützengesellschaft
05.09.2021 Weinwandertag Weingut Schloss Ortenberg
11.09.2021 Bayerisches Hoffest Krone Metzgerei & Partyservice Stigler
12.09.2021 Vereinsausflug Fasentgem. Freies Montenegro
16.- 24.09.2021 Pokalschießen der örtlichen Verein Ortenberger Schützengesellschaft
18.09.2021 Altmetallsammlung (alternativ 25.09.) Dingeli-Spättle-Zunft
18.09.2021 Einschulung Von-Berckholtz-Schule
19.09.2021 Patrozinium / Fest der Begegnung Kath. Pfarrgemeinde St. Bartholomäus
23.09.2021 Schadstoffsammlung Landratsamt Ortenaukreis
26.09.2021 Tag des offenen Schützenhauses Ortenberger Schützengesellschaft

Oktober
01.-02.10.2021 Saisonabschlussfest Weingut Kiefer
03.10.2021 Musik und Wein am Rosenstein Musikverein
09.10.2021 Jahreshauptübung Freiwillige Feuerwehr
09.10.2021 50-jähriges Vereinsjubiläum Frauentreff
09.10.2021 5. Kesselfeschd am scharfen Eck Fasentgem. Freies Montenegro
10.10.2021 Flohmarkt „Rund ums Kind“ Flohmarktteam Kindergarten
24.10.2021 Königsschießen Ortenberger Schützengesellschaft
30.-31.10.2021 Theateraufführungen Theatergruppe

November
11.11.2021 56. Generalversammlung Dingeli-Spättle-Zunft
14.11.2021 Volkstrauertag Gemeindeverwaltung
16.11.2021 Gedenkgottesdienst Frauengemeinschaft St. Elisabeth
26.11.2021 Winterzauber Weingut Schloss Ortenberg
27.11.2021 Kameradschaftsabend Freiwillige Feuerwehr
28.11.2021 Adventsfeier Frauengemeinschaft St. Elisabeth
29.11.2021 Einwohnerversammlung Gemeindeverwaltung
November 2021 Altpapiersammlung Förderverein Sportverein

Dezember
03.12.2021 Adventsfeier Frauentreff
05.12.2021 Nikolausfeier Turnverein
11.12.2021 Jahresabschlussfeier Musikverein
12.12.2021 Seniorenweihnachtsfeier Gemeindeverwaltung
13.12.2021 Weihnachtsfeier mit Siegerehrung Ortenberger Schützengesellschaft
22.12.2021 Weihnachtssingen Gesangverein

Januar 2022
02.01.2022 Neujahrsbrezelschießen Ortenberger Schützengesellschaft
09.01.2022 Neujahrsempfang Gemeindeverwaltung
15.01.2022 Feuerwehrball Freiwillige Feuerwehr
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Mitteilungen 
Landratsamt Ortenaukreis

Hinweise zur Abfallentsorgung aus  
privaten Quarantäne-Haushalten

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Ortenaukreis informiert, 
dass Menschen, die an Corona erkrankt oder zuhause in 
Quarantäne sind, Abfälle aus ihren Haushalten zur Minimie-
rung eines eventuellen Übertragungsrisikos in zugeknoteten 
Müllbeuteln zum Hausmüll in die Graue Tonne geben sollen. 

Zu diesen Abfällen zählen neben dem normalen Restmüll 
insbesondere Hygieneartikel wie Taschentücher, Papier-
handtücher, Schutzkleidung, Mund-Nasen-Schutz, Abfälle 
aus Desinfektionsmaßnahmen oder Wischlappen. Darüber 
hinaus gilt dies aber auch für Wertstoffe wie Verpackungs-
abfälle, die normalerweise über andere Sammelsysteme er-
fasst werden.

Zeitungen, Bücher, Zeitschriften und Kartonagen sollten bis 
nach der Quarantäne aufbewahrt werden, soweit dafür ent-
sprechende Aufbewahrungsmöglichkeiten im Wohnumfeld 
gegeben sind. Andernfalls kann eine Entsorgung über die 
Restmülltonne wie oben beschrieben erfolgen.

Weitere und ausführlichere Informationen gibt es tagesaktu-
ell auf der Webseite des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft un-
ter www.abfallwirtschaft-ortenaukreis.de oder bei der Ab-
fallberatung unter Telefon 0781 805 9600 oder per E-Mail an 
abfallwirtschaft@ortenaukreis.de.

Deponien und Wertstoffhöfe sind geöffnet

Weiterhin uneingeschränktes Entsorgungsangebot, Anliefe-
rung aber nur empfohlen, wenn unbedingt notwendig / Län-
gere Wartezeiten möglich

Die Deponien und Wertstoffhöfe des Ortenaukreises sind 
auch in der Zeit des Lockdowns und mit Einschränkungen 
auch zwischen den Feiertagen und dem Jahreswechsel ge-
öffnet. Sie sollten aber nur dann aufgesucht werden, wenn 
dies unbedingt notwendig ist.

Mit Ausnahme der Deponien Neuried-Altenheim, Offenburg-
Zunsweier und Schwanau-Ottenheim, die von Heiligabend 
bis einschließlich Heilige Drei Könige durchgehend ge-
schlossen sind, haben die anderen Deponien zwischen den 
Feiertagen von Montag bis Mittwoch, 28. bis 30. Dezember, 
sowie am Montag und Dienstag, 4. und 5. Januar, geöffnet. 
Kurzfristige Änderungen werden auf der Website www.ab-
fallwirtschaft-ortenaukreis.de und in der AbfallApp Ortenau-
kreis bekanntgegeben.

Um das umfassende Entsorgungsangebot aufrecht erhalten 
zu können, müssen sich die Besucher auf den Deponien und 
Wertstoffhöfen an die allgemeinen Hygienevorschriften hal-
ten. So besteht eine generelle Maskenpflicht auf dem ge-
samten Deponiegelände. Dies gilt sowohl beim Abladen auf 
dem Gelände als auch im Bürocontainer, wo auch auf Hand-
hygiene zu achten ist. Zudem darf der Mindestabstand von 
zwei Metern nicht unterschritten werden.

Um auch in der aktuellen Situation und bei erhöhtem Kun-
denaufkommen die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, 
bittet der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft um Verständnis, 
dass es bis auf Weiteres zu Einschränkungen bei der Zu-
gangsregelung (z. B. durch „Blockabfertigung“) und zu län-
geren Wartezeiten kommen kann. 

Weitere Informationen gibt bei der Abfallberatung des Ei-
genbetriebs Abfallwirtschaft Ortenaukreis unter Telefon 
0781 805-9600 oder über abfallwirtschaft@ortenaukreis.de.

Deutsche Rentenversicherung  

Beitragssatz bleibt bei 18,6 Prozent:

Neue Werte der Rentenversicherung ab 2021

Zum Jahreswechsel ändern sich etliche Werte der gesetz-
lichen Rentenversicherung. Das teilt die Deutsche Renten-
versicherung Baden-Württemberg mit.
Die Beitragsbemessungsgrenze steigt auf 7.100 Euro (bisher 
6.900 Euro) monatlich beziehungsweise auf 85.200 Euro 
(bisher 82.800 Euro) im Jahr. Nur bis zu dieser Verdienst-
grenze müssen Rentenbeiträge bezahlt werden. Wer darüber 
hinaus verdient, zahlt nur bis zu dieser Grenze Rentenbei-
träge.
Der Beitragssatz der Rentenversicherung bleibt auch 2021 
stabil bei 18,6 Prozent.
Wer freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt, 
kann 2021 jeden Betrag zwischen dem Mindestbeitrag von 
monatlich 83,70 Euro und dem Höchstbeitrag von 1320,60 
Euro wählen. Für versicherungspflichtige Selbstständige 
beträgt der Regelbeitrag ab 2021 monatlich 611,94 Euro. 
Selbstständige Existenzgründer können den halben Regel-
beitrag in Höhe von 305,97 Euro entrichten.
Der allgemeine Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversi-
cherung verbleibt 2021 bei 14,6 Prozent. Allerdings steigt 
zum 1. Januar der durchschnittliche Zusatzbeitrag für die 
gesetzliche Krankenversicherung von 1,1 auf 1,3 Prozent 
an. Das bedeutet, dass Rentnerinnen und Rentner mit einem 
geringfügig niedrigeren Rentenzahlbetrag rechnen müssen, 
da die Krankenversicherung der Rentner direkt von der 
Rente einbehalten wird.

Vereine und Organisationen

Soziales Netzwerk Ortenberg e.V.
www.sono-ortenberg.de

Zuversichtlich wollen wir von SoNO e.V. mit Ihnen, den 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern von Ortenberg, ins neue 
Jahr 2021 starten. Kommen Sie gesund ins neue Jahr, 
bleiben Sie gesund und hoffen Sie mit uns, dass all unsere 
Projekte möglichst bald wieder wunschgemäß laufen 
können. Wir wünschen aber genauso, dass Sie Ihre persön-
lichen Projekte im neuen Jahr umsetzen können. 
 
Wohngemeinschaft Storchennest 
SoNO wird im neuen Jahr 2021 für die ambulant betreute 
Pflege- Wohngemeinschaft „Storchennest“ die Stelle für 
eine engagierte Einrichtungsleitung ausschreiben. 
Um Beachtung in der örtlichen Tagespresse wird gebeten. 
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Nachbarschaftshilfe / ambulante Dienste 
Bei Interesse und bei Fragen schreiben Sie eine Email an: 
ambulante-dienste@sono-ortenberg.de oder rufen Sie unter 
0781/97 05 89 88 an. Renate Rieder ist wieder für Sie da. 
 
Weitere Kontaktmöglichkeiten:  
Homepage: www.sono-ortenberg.de ; 
Email- Adresse: info@sono-ortenberg.de ; 
Tel. Nr. der Geschäftsstelle: 97 06 33 00 . Die Geschäftsstelle 
ist noch bis zum 10.01.2021 geschlossen. Ihr Anliegen, das 
Sie auf den Anrufbeantworter sprechen, wird weitergeleitet 
und zeitnah bearbeitet. 
Postalisch erreichen Sie uns unter SoNO e.V., Untere Matt 5, 
77799 Ortenberg 
 

Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner des Turnvereins,  
ein für uns alle schwieriges, von der Coronapandemie 
geprägtes Jahr neigt sich dem Ende zu. An ein Vereinsleben, 
wie wir das über all die Jahre gewohnt waren, war seit der 
abgesagten Mitgliederversammlung Anfang März nicht zu 
denken. Viele eingeschränkte oder gar abgesagte Trainings-
abende, Wettkämpfe, Spieltage und sonstige Veranstal-
tungen haben unser Vereinsleben über einen langen Zeit-
raum zum Erliegen gebracht. 
Und dennoch, oder gerade deshalb, ist es Zeit Danke zu 
sagen. Danke für die Treue und die Einsicht gegenüber den 
Entscheidungen, welche wir als Vorstandschaft meist ganz 
am Anfang der neuen Einschnitte getroffen haben. Danke 
für das Verständnis und das Einhalten des Hygienekon-
zeptes während des zwischenzeitlichen Wiedereinstieges. 
Es ist zu erwarten, dass auch im kommenden Jahr erst 
mittelfristig wieder Sport möglich sein wird. Bis dahin bitten 
wir noch um Geduld – irgendwann wird es wieder losgehen. 
Wir alle freuen uns schon sehr darauf. Bis dahin gilt es vor 
allem gesund zu bleiben. 
So wünschen wir vor allem Gesundheit, aber auch sonst nur 
das Beste für 2021 
Die Vorstandschaft 

Förderverein Turnverein Ortenberg 

Neujahrsgrüße 
Einen guten Start ins neue Jahr 2021 
allen unseren Mitgliedern mit ihren Familienangehörigen 
des Fördervereins und des TV Ortenberg, sowie 
allen Helferinnen und Helfern, Sponsoren und Spendern 
und der ganzen Einwohnerschaft von Ortenberg. 
Viel Glück und Erfolg und bleibt gesund! 
  Das Vorstandsteam 

  

Schützengesellschaft Ortenberg
www.sg-ortenberg.de

Allen Schützen mit ihren Familien sowie der gesamten 
Dorfgemeinschaft wünschen wir für das Neue Jahr 2021 
viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit. 

Auch wenn nahezu all unsere Wettkämpfe, Trainingsabende 
und Veranstaltungen im Jahr 2020 ausgefallen sind 
bedanken wir uns dennoch bei allen
• aktiven Schützen,
• der Baubrigade,
• den Trainern und Jugendbetreuern,
• dem Wirtschaftsdienst,
• der Böllergruppe,
• sowie der gesamten Schützenfamilie zusammen mit allen 

Freunden und Gönnern,
 
dass sie so treu zu unserm Verein gestanden haben. 
  
Neujahrsbrezelschießen 
Wie das sehr ausgefallene Jahr 2020 zu Ende geht, so 
beginnt auch gleich das Neue Jahr 2021 mit der Absage des 
auf Sonntag, 3. Dezember 2021, geplanten Neujahrsbrezel-
schießen. 
Wir bitten alle Freunde um Verständnis und laden bereits 
heute zum Neujahrsbrezelschießen 2022 recht herzlich ein. 
  
Bis dahin – bleibt alle gesund. 
 

Dingeli-Spättle-Zunft Ortenberg e.V.
www.narrenzunft-ortenberg.de

Der Spättlerat bedankt sich bei allen Mitgliedern und 
Freunden der Dingeli-Spätttle-Zunft für die Zusammenarbeit 
im Jahr 2020 und wünscht Ihnen und Ihrer Familien einen 
gesunden Jahreswechsel sowie Glück und Zufriedenheit im 
neuen Jahr 2021. 
  

Fasentgemeinschaft
Freies Montenegro 1907/65 e.V.
Bachbrägel Montenegro

Wünsche zum Jahreswechsel 

Wenn hoch vom Turm die 
Glocken klingen, 
zumeist so oft zu ernster Stund‘ 
Doch auch des Jahres Gruß 
sie bringen, 
da lauschen wir, als werd‘ 
uns kund, 
Was nun der neue Lauf der Horen 
Uns Erdenpilgern bieten mag -  
  
  

Wir wünschen allen unseren Mitgliedern, unseren Helfern 
und unseren Freunden und Gönnern mit Ihren Familien, 
sowie allen Einwohnern von Käfersberg und Ortenberg 
einen glücklichen Jahreswechsel 2020/2021 und im neuen 
Jahr 2021 viel Gesundheit, Glück und Erfolg. 
  
Dankeschön 
Ist, wie jetzt, Gelegenheit 
Sagt man gern von Zeit zu Zeit 
Dank zu Eurem guten Geist 
  
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen 
bedanken, die unsere Gemeinschaft 2020 vielfältig, oft auch 
im Stillen unterstützt haben. 
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Fasent 2021 
Für unsere kommende Fasent 2021 können wir derzeit noch 
keine abschließende Einschätzung abgeben. Sicher ist nur, 
dass der Johrmärkt, wie er traditionell immer am Fasent-
sonntag stattgefunden hat, so leider nicht durchführbar ist. 
Es wird aber in der fünften Jahreszeit und besonders am 
Fasentsonntag auf jeden Fall ein Zeichen von uns Montene-
grinern geben. 
Bis dahin, bleibt alle gesund, genießt und feiert den Jahres-
wechsel und den Beginn des Jahres 2021 und Ihr wisst ja; 
„Aber eins, aber eins, das bleibt bestehn,...“ 
montenegrinische Grüße 
Vogt & Rath 
  

Bürger für Ortenberg/SPD

SPD Ortsverein informiert 
Der SPD-Ortsverein lädt alle Bürger 
und Bürgerinnen zu zwei Online-
Veranstaltungen  ein.  Seien auch Sie 
dabei – wir freuen uns auf spannende 
Diskussionen mit vielen Teilneh-
menden! 

  
Donnerstag, 7.1.2021 von 18:00 -20:00 
Lothar Binding, MdB, finanzpolitischer Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion 
Zum Thema: Auswirkungen der Corona Krise auf die Wirt-
schafts- und Finanzpolitik. 
Praxisnah und unterhaltsam wie immer wird Lothar Binding 
die Chancen und Risiken, die Corona für die deutsche Wirt-
schafts- und Finanzpolitik hat, aufzeigen. Er freut sich auf 
die spannenden Diskussionen. 
Sonntag, 10.1.2021 von 10:30-11:30 
Online Neujahrsempfang der SPD Ortenau 
Der Kreisvorstand und die drei SPD-Landtagskandidaten 
der Ortenau, Andrea Ahlemeyer-Stubbe (WK51), Frank 
Meier (WK52) und Karl-Rainer Kopf (WK50) laden zum 
Online- Neujahrsempfang,  
Die Einwahldaten und Hinweise zur Teilnahme finden sie 
rechtzeitig unter 
https://www.ahlemeyer-stubbe-spd.de/online-veranstal-
tungen/ 
  
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 
Andrea Ahlemeyer-Stubbe, SPD Landtagskandidatin 
Victor Witschel, SPD Ortsverein Ortenberg 
  

Obstbauverein

Bodenprobenaktion  
In Zusammenarbeit mit der ZG Raiffeisen und der Kiefer 
Obstwelt Ortenberg führen wir eine Bodenprobenaktion 
durch. 
Zeitraum: ab sofort bis 15.01.2021 
Beprobt werden können Reben, Obstanlagen, Ackerland, 
Grünland, Rasen und Garten. 
Mit dieser Grund- bzw. Standarduntersuchung werden land-
wirtschaftlich genutzte Böden auf den pH-Wert und die 
Gehalte der Grundnährstoffe (Phosphor, Kalium, Magne-
sium) überprüft. Daraus ergibt sich der Kalkbedarf sowie der 
Düngerbedarf an Grundnährstoffen. Zusätzlich kann der 

Humusgehalt bestimmt werden. 
Bei Kiefer Obstwelt Ortenberg liegen ab sofort mehrere 
Borstöcke aus, ebenso eine Durchführungsanleitung und 
ein Probenahmeprotokoll. 
Die gezogenen Proben sind zusammen mit dem Protokoll 
bis spätestens 15.01.21 bei der Kiefer Obstwelt abzugeben. 
Die Auswertungen werden Ihnen zugesandt. 
Kosten: 
Grundbodenuntersuchung (ph, P, K, Mg) ca. € 6,- + Mwst. 
Humusgehalt (org. Substanz) und N-Mineralisation zusätz-
lich ca. € 14,- + Mwst. 
  
Auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen. 
 

DRK Blutspendedienst Baden-Württemberg  

Blutspenden weiterhin gestattet, sicher und wichtig  
Blutspendetermine beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) 
werden unter Kontrolle von und in Absprache mit den 
Aufsichtsbehörden unter hohen Hygiene- und Sicherheits-
standards durchgeführt und sind daher von den Ausgangs-
beschränkungen ausgenommen. Die Corona-Pandemie 
stellt die Blutspendedienste jeden Tag vor neue Herausfor-
derungen. Aufgrund der begrenzten Haltbarkeit von Blut-
präparaten werden Blutspenden kontinuierlich und dringend 
benötigt, um auch weiterhin sicher durch die Wintermonate 
zu gelangen. 
Für die Behandlung von Unfallopfern, Patienten mit Krebs 
oder anderen schweren Erkrankungen bittet Sie das DRK 
dringend um Ihre Blutspende:  

Donnerstag, dem 07.01.2021 
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr  
Abtsberghalle, Weinstr. 20 

77654 Offenburg / Zell-Weierbach  
Blutspende nur mit Online-Terminreservierung. Um in den 
genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand 
zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und 
Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließ-
lich mit vorheriger Online-Terminreservierung statt. Alle 
Blutspendetermine finden Sie online unter:  
https://terminreservierung.blutspende.de/m/zell-weier-
bach 
Bei Fragen rund um die Blutspende oder bei Problemen mit 
der Terminreservierung steht Ihnen die kostenfreie Service-
Hotline unter 0800-11 949 11 zur Verfügung. 
Spender werden gebeten nur zur Blutspende zu kommen, 
wenn sie sich gesund und fit fühlen. Menschen mit Erkäl-
tungssymptomen (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, erhöhte 
Körpertemperatur) werden nicht zur Blutspende zugelassen. 
Wer Kontakt zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatte oder 
sich in den letzten zwei Wochen in einem Risikogebiet 
aufgehalten hat, muss bitte bis zur nächsten Blutspende 14 
Tage pausieren. Aktuelle Informationen finden Sie auch 
unter: www.blutspende.de/corona/  

Bildungszentrum Offenburg 

Hatha-Yoga im Online-Format als Präventionskurs 
Diese 10-teiligen Kurse richten sich an Menschen, die Lust 
haben, Hatha-Yoga zu  praktizieren, um den Körper zu 
dehen, kräftigen und fit zu halten. Wohltuende  Atemü-
bungen helfen dabei, die innere Mitte zu finden und auch die 
Entspannung  kommt in diesen Kursen nicht zu kurz. Die 
Yogalehrerin und zertifizierte Burnout-Beraterin Alexandra 
Börsig leitet die Übungen an, die im Liegen auf der Matte, im 
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Sitzen auf dem Yogakissen und im Stehen praktiziert 
werden. Die Kursgebühren werden in der Regel von den 
Krankenkassen erstattet. 
Jeweils dienstags ab 12. Januar bis 23. März  (16. Februar 
ausgenommen) 
8:30 – 10:00 Uhr „sehr sanft“ (geeignet für Menschen ab ca. 
65/70 Jahren) und/oder 
10:30 – 12:00 Uhr „sanft und dennoch aktiv“ (geeignet für 
Menschen bis ca. 65  Jahren) 

Die Kursgebühr beträgt 70,00 €. 
Flexibles Praktizieren der Yogaeinheit: 
Es gibt die Möglichkeit, die Yogastunde zu oben beschrie-
benen Uhrzeiten zu  praktizieren oder aber ganz flexibel 
auch zu einer anderen Uhrzeit durch das Abrufen  des 
Aufzeichnungs-Links. Die Kursstunde darf gerne auch 
mehrfach praktiziert  werden. 
Für die Teilnahme werden unter datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen die  Teilnehmer*innen-Mail-Adressen an die 
Yoga-Lehrerin weitergeleitet. 
Anmeldung bis 8. Januar an Bildungszentrum Offenburg, 
Tel. 0781 925040,  info@bildungszentrum-offenburg.de oder 
www.bildungszentrum-offenburg.de. 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau 

Vorzeitige Altersrenten bleiben ungekürzt 
Die Landwirtschaftliche Alterskasse (LAK) wird vorzeitige 
Altersrenten aus der Alterssicherung der Landwirte (AdL) 
weiterhin nicht kürzen. 
  
Auf vorzeitige Altersrenten wird ein eventueller Hinzuver-
dienst auch im Jahr 2021 nicht angerechnet. Diese Rege-
lung, die zunächst bis Ende 2020 gelten sollte, wurde nun 
vom Gesetzgeber bis zum 31. Dezember 2021 verlängert. 
Grund hierfür ist die aktuelle Entwicklung der Corona-
Pandemie. Bezieher von vorzeitigen Altersrenten sollen 
durch eine Beschäftigung weiterhin keine Einkommensein-
bußen haben. Die LAK wird daher auch im Jahr 2021 vorzei-
tige Altersrenten nicht kürzen müssen und ihre Abfragen zu 
einem eventuellen Hinzuverdienst einstellen. 
Auch für Altersrenten aus der allgemeinen gesetzlichen 
Rentenversicherung wurden die Lockerungen der Hinzuver-
dienstgrenzen verlängert. 
  
Größere Nachfrage nach Grippeschutzimpfung 
Infolge der Corona-Pandemie wollen sich deutlich mehr 
Menschen gegen die Virusgrippe (Influenza) impfen lassen 
als sonst. Dies verknappt den Impfstoff, so dass es gilt, ihn 
gerecht und sinnvoll zu verteilen. 
Die Corona-Pandemie ändert weder etwas an den Impfemp-
fehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) noch an 
den Reglungen zur Übernahme der Impfkosten durch die 
Landwirtschaftliche Krankenkasse (LKK). Es kann aber zu 
Engpässen in der Versorgung kommen, wenn sich nun 
weitaus mehr Menschen – auch aus dem nicht zu einer Risi-
kogruppe gehörigen Personenkreis – impfen lassen wollen. 
Alle Krankenkassen, Ärzte sowie die Kassenärztliche Verei-
nigung sind daher darauf bedacht, dass insbesondere dieje-
nigen gegen die Grippe geimpft werden, die ein besonders 
hohes Risiko für schwere Krankheitsverläufe haben. 

Impfempfehlungen und Kostenübernahme bleiben unver-
ändert 
Die STIKO empfiehlt die Impfung für bestimmte Risiko-
gruppen. Daran hält sie auch trotz der Corona-Pandemie 

weiterhin fest und begründet dies damit, dass zum Schutz 
der Menschen und zur Entlastung des Gesundheitssystems 
der größte Effekt mit den verfügbaren Grippeimpfstoffen 
erzielt werden kann, wenn die Impfquoten entsprechend der 
STIKO-Empfehlungen vor allem bei Risikogruppen erheblich 
gesteigert werden können. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
die STIKO von einer Influenza-Impfung anderer Personen 
abrät. Auch viele Arbeitgeber bieten ihren Angestellten die 
Influenzaimpfung an, um Grippeerkrankungen und dem 
damit verbundenen Arbeitsausfall vorzubeugen. Die LKK 
richtet sich entsprechend nach den Empfehlungen der 
STIKO und übernimmt wie gehabt die Kosten der Grippe-
schutzimpfung für
• Personen ab dem 60. Lebensjahr,
• Schwangere,
• Personen mit chronischen Erkrankungen,
• Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen,
• medizinisches Personal,
• Personen mit umfangreichem Publikumsverkehr,
• Personen mit direktem Kontakt zu Geflügel und Wildvö-

geln sowie
• Personen, die als mögliche Infektionsquelle im selben 

Haushalt lebende oder von ihnen betreute Risikopersonen 
gefährden können.

 
 

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 

Fake-Shops auf dem Vormarsch  
Alarmierender Anstieg von Beschwerden über Fake-Shops 
im Jahr 2020
• Meiste Abzocke bei Bekleidung und Elektroartikeln
• Besonders jetzt in der Vorweihnachtszeit aufpassen
 
Die Anzahl an Beschwerden, die im Jahr 2020 bei der 
Verbraucherzentrale Baden-Württemberg über Fake-Shops 
im Internet eingingen, ist alarmierend: Rund viermal so viele 
Verbraucherinnen und Verbraucher haben sich über Fake-
Shops beschwert als im Jahr zuvor, beispielsweise weil sie 
ihre bestellten Produkte nie bekommen haben. 
Das Phänomen der Fake-Shops beschäftigt die Verbrau-
cherzentralen schon lange – leider werden sie jedoch immer 
besser gemacht und sind auf den ersten Blick kaum als 
solche zu erkennen. Oft sind sie Kopien von echten Shops, 
wirken seriös und lassen mit gut kopierten Produktbildern, 
Informationen und Erscheinungsbild keine Zweifel an ihrer 
Echtheit aufkommen. Mit guten Preisen locken sie so jedes 
Jahr viele Menschen in die Falle: Nach geleisteter Voraus-
zahlung wird das bestellte Produkt häufig gar nicht geliefert. 
Um die Leute bei der Stange zu halten, täuschen Händler 
dann Lieferschwierigkeiten vor und vertrösten Betroffene, 
damit sie keine weiteren Schritte einleiten. In anderen Fällen 
wird zwar geliefert, es handelt sich dabei aber nicht selten 
um minderwertige Ware zu überhöhtem Preis. 
die meisten fakes bei Bekleidung und Elektroartikeln 
Auch im Jahr 2020 haben sich viele Verbraucherinnen und 
Verbraucher an die Verbraucherzentrale gewandt, um sich 
über Abzocke zu beschweren. Im Gegensatz zum Jahr 2019 
hat sich die Zahl der eingegangenen Beschwerden und 
Anfragen zum Thema Fake-Shops dieses Jahr etwa vervier-
facht. In den Bereichen Bekleidung und Elektroartikel kam 
es hierbei zu besonders vielen Fällen der Online-Abzocke. 
Oliver Buttler, Abteilungsleiter Telekommunikation, Internet 
und Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg, ist sich sicher: „Vorkasse macht diesen Betrug 
erst möglich. Mit einer Abschaffung der Vorkasse wäre das 
Problem Fake-Shop schnell gelöst. Besonders in den 
Bereichen Bekleidung und Elektroartikel wurden Verbrau-
cherinnen und Verbraucher dieses Jahr massiv abgezockt.“ 
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Da nach den Shopping-Marathon-Wochen rund um den 
sogenannten „Black Friday“ oder den verkaufsfördernden 
„Cyber-Wochen“ nun Weihnachten vor der Türe steht und 
viele stationäre Händler wegen des Corona-Lockdowns 
geschlossen sind, warnt die Verbraucherzentrale vor Online-
Abzocken in Fake-Shops beim Geschenkekauf. „Die Shops 
sind für Verbraucher immer schwerer zu erkennen. Unser 
Tipp: Vermeiden Sie Vorkasse!“, rät Oliver Buttler. 
Wie sich Verbraucherinnen und Verbraucher besser im Netz 
vor Fake-Shops und Abzocke im Internet schützen können, 
sowie viele weitere Informationen rund ums Thema „Sicher 
online shoppen“ haben wir in zahlreichen Artikel auf unserer 
Seite zusammengestellt. Eine kleine Auswahl finden Sie 
hier: 
 

1.   Abzocke online: Wie erkenne ich Fake-Shops im 
Internet? https://www.vz-bw.de/node/13166

2.   Was muss ich beim Onlineshopping im Ausland 
beachten? https://www.vz-bw.de/node/6781

3.   Trusted Shops, TÜV & Co.: Welche Gütesiegel bei 
Onlineshops sind seriös? https://www.vz-bw.de/
node/6740

4.   Was tun, wenn meine Online-Bestellung nach dem 
Versand nicht ankommt? https://www.vz-bw.de/
node/28083

 

SKM-Gruppe Gengenbach
www.skm-ortenau.de
www.kath-vorderes-kinzigtal.de

Rechtliche Betreuung, das ist persönliche Vertretung und 
Hilfe bei kranken und pflegebedürftigen Menschen, bestellt 
durch das Amtsgericht. 

Freiwillig- und sozialengagierte Menschen sind im SKM-
Ortenau e.V. aktiv. Sie stehen kranken und pflegebedürftigen 
Menschen bei. 

Sie möchten mehr darüber erfahren? 
Fragen Sie an bei Herrn Heribert Frei, SKM Gengenbach, 
Tel. 07803/5868 und bei der Geschäftsstelle des SKM-
Ortenau e.V. in Offenburg unter Tel.: 0781/990993-12, Frau 
Ingrid Isen. 
  
  
  
  
 

Profitieren Sie mit Ihrer Prospektbeilage
von der hohen Akzeptanz und Glaub-
würdigkeit unserer Amtlichen Nachrichten-
blätter.

Mit uns sprechen Sie Ihre Kunden direkt
an und das nahezu ohne Streuverluste.

Kontaktieren Sie uns unter:

0781/504 -1456

0781/504 -1469

anb.anzeigen@reiff.de

Erreichen Sie
mit Ihren Prospektbeilagen

die Ortenau!
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Pfarrgemeinde St. Bartholomäus Ortenberg

Gottesdienstordnung für die Zeit vom 30.12. bis 
10.01.2021 

 
Donnerstag, 31. Dezember - 7. Tag der Weihnachtsoktav - 

Gebetstag um geistliche Berufungen 
18.00   Eucharistiefeier zum Jahresschluss, St. Georg 

Berghaupten, mit Te Deum und Segen 
18.00   Eucharistiefeier zum Jahresschluss, St. Marien 

Gengenbach, mit Te Deum und Segen 
  

Freitag, 1. Januar - Maria, Gottesmutter 
10.30  Eucharistiefeier, Hl. Dreifaltigkeit Ohlsbach 
10.30  Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach 
18.00  Eucharistiefeier,  St. Bartholomäus Ortenberg 
  

  
Sonntagvorabend, 2. Januar - 2. Sonntag nach Weih-

nachten 
18.30  Eucharistiefeier, Hl. Dreifaltigkeit Ohlsbach 
18.30  Eucharistiefeier, St. Martin Gengenbach 
  

Sonntag, 3. Januar 
 9.00  Eucharistiefeier, St. Georg Berghaupten 
10.30 Eucharistiefeier,  St. Bartholomäus Ortenberg 
10.30  Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach 
  
  

Mittwoch, 6. Januar - Erscheinung des Herrn - Afrika-
Kollekte für die Katechetenausbildung in Afrika 

 9.00 Eucharistiefeier, Hl. Dreifaltigkeit Ohlsbach 
 9.00 Eucharistiefeier, St. Georg Berghaupten 
10.30 Eucharistiefeier,  St. Bartholomäus Ortenberg 
10.30 Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach 
  
  

  
Sonntagvorabend, 9. Januar - Taufe des Herrn 

18.30  Eucharistiefeier, Hl. Dreifaltigkeit Ohlsbach 
18.30  Eucharistiefeier, St. Martin Gengenbach 
  

Sonntag, 10. Januar 
  8.30  Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach 
  9.00  Eucharistiefeier, St. Georg Berghaupten 
10.30  Eucharistiefeier,  St. Bartholomäus Ortenberg 
10.30   Eucharistiefeier, St. Marien Gengenbach, mit 

Tauffeier 
  
Aus dem Leben der Kirchengemeinde 
Pfarrbüros in unserer Kirchengemeinde 
Die Pfarrbüros unserer Kirchengemeinde sind wegen der 
Jahresschlussarbeiten vom 28. Dezember 2020 bis 
einschließlich 03. Januar 2021 geschlossen. Bei dringenden 
Fragen können Sie das Pfarrbüro Gengenbach zu den 
gewohnten Öffnungszeiten telefonisch erreichen. In drin-
genden seelsorgerlichen Fällen erreichen Sie uns über das 
Notfallhandy 0151 10064136. 
 
Kontaktdaten 
Seit Mitte Oktober sind die Kirchengemeinden verpflichtet, 
bei allen Gottesdiensten die Kontaktdaten der Gottesdienst-
besucher zu erheben. Das soll eine Unterstützung sein, 
Infektionsketten nachverfolgen und unterbrechen zu 
können. Viele von ihnen kennen die Kontaktformulare aus 
den Gottesdiensten schon. Diese Möglichkeit bleibt 
weiterhin bestehen. In Zukunft bieten wir noch eine digitale 
Möglichkeit an, seine Kontaktdaten zu hinterlassen. An den 
Eingängen werden Sie sog. QR-Codes finden, die sie mit 
Ihrem Smartphone scannen können. Sie werden dann 
weitergeleitet zu einer Seite, auf der sie Kontaktdaten 
eintragen können. Diese Plattform ist datenschutzkonform 
und die Daten werden nach vier Wochen automatisch 
gelöscht. Es handelt sich um einen Service der Evange-
lischen Bank und wird von der evangelischen Landeskirche 
in Baden empfohlen. 
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Wir freuen uns, Sie in unseren Gottesdiensten zu begrüßen 
und bitten Sie, beizutragen die Gottesdienste zu sicheren 
Orten zu machen. 
  
Sternsingeraktion 2021 - „Segen bringen, Segen sein. 
Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ 
Dieses Jahr ist es durch die Coronasituation leider nicht 
möglich die Sternsingeraktion in unseren Gemeinden wie 
gewohnt durchzuführen. Die Sternsinger können nicht wie 
üblich in Gruppen von Haustür zu Haustür ziehen, den Segen 
in die Häuser bringen und um Spenden für notleidende 
Kinder auf der ganzen Welt bitten. Trotzdem ist es uns ein 
großes Anliegen, gerade in diesen Notzeiten Kinder auf der 
ganzen Welt zu unterstützen. Deshalb bitten wir Sie auch in 
diesem Jahr um Ihre Spende! Zwischen den Jahren werden 
wir Spendentüten und die Segensaufkleber in die Brief-
kästen verteilen. Die Segensaufkleber und Spendentütchen 
können Sie auch in unseren Gottesdiensten am 06. Januar 
mitnehmen. 
Bitte beachten Sie: Auch die angemeldeten Sternsinger-
Hausbesuche dürfen laut neuer Corona-Verordnung vom 
15.12.2020 nicht stattfinden! 
  
Friedenslicht 
Mit dem Friedenslicht aus Bethlehem setzen die 
Pfadfinder*innen seit vielen Jahrzehnten in der Adventszeit 
ein Zeichen der Verständigung zwischen den Völkern. In 
diesem Jahr kommt das Licht unter dem Motto „Frieden 
überwindet Grenzen“ in die Erzdiözese. In unserer Kirche 
steht noch das Friedenslicht zum Mitnehmen für Sie bereit. 
Bitte bringen Sie hierfür eine eigene Kerze oder Laterne mit. 
 
Eucharistische Anbetung 
Nach der Hektik des Tages innehalten, zur Ruhe kommen - 
wünschen wir uns das nicht immer wieder? 
Wir laden Sie ein, sich einmal im Monat diese Zeit zu gönnen 
bei einer etwas anderen, besinnlichen Art der Eucharisti-
schen Anbetung. Elemente sind: Impuls, stille Zeit, kurze 
Liedverse und meditative Lieder. 
Jeden letzten Mittwoch im Monat nach der Abendmesse in 
der Stadtkirche St. Marien in Gengenbach von ca. 19.15 Uhr 
bis gegen 20.00 Uhr. Der nächste Termin findet diese Woche 
am 30. Dezember statt. 
Sie müssen nicht die ganze Zeit da sein: 10 Minuten, 20 
Minuten, eine halbe Stunde oder die gesamte Zeit: 
Bleiben Sie einfach so lange es Ihnen gut tut.  
  
Gottesdienste zum Jahreswechsel 
Wir laden Sie herzlich zu den Gottesdiensten zu Silvester 
und Neujahr ein. Wir wünschen Ihnen allen ein glückliches 
und gesundes neues Jahr 2021! 
  
  
Kath. Kirchengemeinde Vorderes Kinzigtal St. Pirmin 
Pfarrgemeinde St. Bartholomäus, Ortenberg, Offenbur-
gerstr. 13
Telefon: Nr. 0781/32173 FAX Nr. 0781/9483509
ortenberg@kathvk.de 
www.kath-vorderes-kinzigtal.de 
www.instagram.com/stpirmin
www.facebook.com/SEVorderesKinzigtal 

Erwin Schmidt, Pfarrer – Tel. 07803/2274 – 
E-Mail: erwin.schmidt@kathvk.de
Kaplan P. Josef Mandy, Tel. 07803 / 966 96 21 - 
E-Mail: josef.mandy@kathvk.de 
Pfarrer Roland Rettenmaier, Kooperator, Tel. 0781/32173 o. 
07803/8051140 – E-Mail: roland.rettenmaier@kathvk.de
Gemeindereferent Achim Schell, Tel. 07803/601227 - 

E-Mail: achim.schell@kathvk.de
Pastoralreferentin Sonja Schelbert Tel. 07803/966 96 26 - 
E-Mail: sonja.schelbert@kathvk.de
Gemeindereferentin Brigitte Stertz, Tel. 07803/966 96 22- 
E-Mail: brigitte.stertz@kathvk.de 
Michael Sester, Pastoralassistent,  Tel. 07803/966 96 24 – 
E-Mail: michael.sester@kathvk.de 

Öffnungszeiten:
Dienstag von 8.30 – 11.30 Uhr  
Donnerstag von 15.00 – 18.00 Uhr. 
Montag, Mittwoch und Freitag ist das Pfarrbüro 
geschlossen.
 

In dringenden seelsorgerlichen Notfällen: 
Rufnummer: 0151 1006 4136 

 
Ev.Pfarramt der Auferstehungsgemeinde

 
Donnerstag, 31.12.2020 
Silvester
17:00 Uhr  Jahresschlussgottesdienst (Pfr. Schmid-

Hornisch); Auferstehungskirche  
      
Freitag, 01.01.2021 
18:00 Uhr  Herzliche Einladung zum musikalischen 

Gottesdienst zu Neujahr (Pfr. Kühlewein-Roloff) 
in der Ev. Stadtkirche Offenburg  

      
Sonntag, 03.01.2021
10:00 Uhr  Gottesdienst (Pfr. Schmid-Hornisch); Auferste-

hungskirche  
      
Mittwoch, 06.01.2021
10:00 Uhr  Herzliche Einladung zum Gottesdienst (Pfar-

rerin Wellhöner) in der Ev. Stadtkirche Offen-
burg  

      
Sonntag, 10.01.2021 
10:00 Uhr  Gottesdienst (Prädikantin Meiler-Taubmann); 

Auferstehungskirche  
      
Sonntag, 17.01.2021
10:00 Uhr  Gottesdienst (Pfr. Schmid-Hornisch); Auferste-

hungskirche; gleichzeitig Kindergottesdienst  
  
Hinweis zu den Gottesdiensten: 
Gottesdienste aus der Auferstehungskirche finden Sie 
zusätzlich jeden Sonntag unter www.auferstehung-og.de 
  
Ev. Pfarramt der Auferstehungsgemeinde 
Pfarrer Dirk Schmid-Hornisch 
Weingartenstraße 38 
77654 Offenburg 
Tel.: 0781 31109 
Fax: 0781 9481035 
E-Mail: auferstehungsgemeinde.offenburg@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.auferstehung-og.de 
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www.benztooling.com

Wir sind einer der weltweit führenden Hersteller und Anbieter von Komponen-
ten und Systemen der Werkzeug- und Maschinentechnik. Die BENZ GmbH
beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und ist weltweit in über 30 Ländern durch
Niederlassungen oder Vertragspartner vertreten.

Werden Sie Teil des BENZ Teams!
Unsere Mitarbeiter und ihr Know-how sind ein wichtiger Teil unseres Erfolgs.
Schön, dass auch Sie vielleicht bald zu unserem Team gehören.

Für unseren Standort in Haslach suchen wir:
• Montagefacharbeiter (m/w/d)
• Mechatroniker (m/w/d)
• Messtechniker (m/w/d)

Um sich auf eine der genannten Stellen zu bewerben, senden Sie uns
bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen, mit Angabe des möglichen
Eintrittstermins und Ihren Gehaltsvorstellungen, über das Online-Formular.

Ausführliche Informationen zu den ausgeschriebenen Stellen
finden Sie im Internet unter www.benztooling.com/karriere.

Personalabteilung – Im Mühlegrün 12 – 77716 Haslach
T+49 7832 704-8215

BENZ GmbHWerkzeugsysteme

Stellenmarkt

Die Auflösung zu diesem SUDOKU finden Sie in dieser Ausgabe
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Haus oder Bauplatz mit Weitsicht,
naturnah an Grünflächen oder am Waldrand gelegen zu kaufen

gesucht. Zahle schöne Prämie bei Vermittlung.
E-Mail: juergen@traumgaerten.net, Tel. 0171/6928628

Privat
Anzeigen

Kaufe Gartengrundstück oder Wiese
auch mit Obstbaumbestand oder Reben, gerne am Waldrand gelegen.

E-Mail: juergen@traumgaerten.net Tel. 0171/6928628

0781-96757575

Petra Weilguny

infinitas
Bestattungen & Trauerbegleitung

www.infinitas-bestattungen.de

Der gute Abschied mit Herz

Hauptstraße 68, 77799 Ortenberg
Fabrikstraße 19, 77746 Schutterwald

Wegen dem Feiertag
„Hl. Drei Könige“ ist bereits am
Montag, 4. Januar
um 16.00 Uhr Anzeigenschluss!

Geänderter
Anzeigenschluss

07 81 / 5 04 - 14 55 07 81 / 5 04 - 14 69 anb.anzeigen@reiff.de

Ihr lokaler Werbepartner
für Handel, Handwerk und Gewerbe.


